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Entwicklungsmöglichkeiten des Pharmastandortes „Behringwerke“, insbesondere 

„Görzhäuser Hof“ 
 

Beschlussvorschlag 

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg erkennt die kommunale, 

regionale und überregionale Bedeutung des Pharmastandortes „Behringwerke“ in Marburg an 

und setzt sich auch in Zukunft für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung des 

gesamten Pharmastandortes „Behringwerke“ ein. 

2. Die Universitätsstadt Marburg begrüßt, dass sich mit der Reservierungsvereinbarung zwischen 

der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG und dem Unternehmen BioNTech große Chancen für 

die Entwicklung des Pharmastandorts Marburg ergeben, auch wenn damit die kurzfristigen 

Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, alle Nachverdichtungspotentiale und zusätzlichen 

Entwicklungspotentiale in den bestehenden Gebieten (Görzhausen I bis II) zu prüfen und ggf. 

einer Nutzung zuzuführen. Darüber hinaus sollen - in Kooperation mit den 

Standortbetreiberunternehmen – bei Neuansiedlungen von Unternehmen auch Kooperationen 

mit Nachbarkommunen in interkommunalen Gewerbegebieten gesucht werden. 

Beratungsfolge   

Gremium: Zuständigkeit Sitzung ist 

Magistrat  Erörterung nichtöffentlich 

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss  Vorberatung öffentlich 

Stadtverordnetenversammlung  Entscheidung öffentlich 
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4. Der Magistrat wird beauftragt, die Möglichkeiten einer Flächenerweiterung des 

Pharmastandortes „Behringwerke“, im Bereich „Görzhäuser Hof“ - über „Görzhäuser Hof III“ 

hinaus - zu prüfen, dies mit dem Regierungspräsidium Gießen abzustimmen und in die 

Regionalplanung einzubringen. 

  

Sachverhalt 

Der Pharmastandort stellt in seiner mehr als 100-jährigen Tradition regional, wie auch überregional 

einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Neben der Bedeutung als Arbeitgeber für die Bewohner*innen 

und das Umland Marburgs, sichert der Pharmastandort durch die Gewerbesteuereinnahmen den 

Haushalt der Stadt. Die Überschüsse dieser Steuereinnahmen fließen vor allem in den Klimaschutz, 

das Wohnen, sozialen Ausgleich, sowie den Bildungsbereich. Um auch zukünftig als Stadt 

wirtschaftlich handlungsfähig und für ansiedelungswillige Pharmaunternehmen attraktiv zu bleiben, 

bedarf es einer zukunftsgerichteten Politik, die potentielle Entwicklungen am Pharmastandort 

ermöglicht. 

Die nun im März 2023 vertraglich vereinbarte Optionierung der Gewerbefläche Görzhäuser Hof III 

zur Ansiedelung durch BioNTech SE bezeugt die positive Außenwirkung des Standortes. Es 

schränkt jedoch weitere Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Standortfirmen sowie 

Neuansiedlungen ein. Um hier weiterhin zukunftsfähig zu sein, ist es notwendig, am Pharmastandort 

Entwicklungspotentiale zu heben. Darauf weisen auch die Standortunternehmen nachdrücklich hin. 

So haben sich die Ansiedlungsanfragen seit 2021 drastisch erhöht. Die erforderliche Resilienz der 

Pharmazeutikaproduktion angesichts globaler krisenhafter Entwicklungen verstärkt diesen Trend. 

Vor dem Hintergrund des Klimanotstandbeschlusses, sowie des Grundsatzbeschlusses zur 

Klimaneutralität 2030 müssen die Möglichkeiten potentieller Erweiterungen kaskadierend überprüft 

werden. Kleinere, bereits erschlossene Flächen können vorrangig den bestehenden Standortfirmen 

als Erweiterungsmöglichkeiten dienen. Potentiale zur weiteren Verdichtung in Görzhäuser Hof I und 

II mittels Anhebung von baulichen Dichtewerten müssen über Bebauungsplanänderungen erfolgen. 

Auch in Görzhäuser Hof II in städtischem oder SEG Eigentum befindliche, bisher gewerblich 

untergenutzte Flächen müssen zur Nachverdichtung herangezogen werden. Diese können auch für 

Neuansiedelungen von Pharmafirmen interessant werden. 

Als international renommierter Pharmastandort ist die Universitätsstadt Marburg nicht nur 

Wirtschaftsmotor der ganzen Region, sondern hat dadurch auch eine besondere Verpflichtung für 

die regionale Entwicklung. Bereits heute leben rund zwei Drittel aller auf dem Gebiet der Universität 

Marburg versicherungspflichtig Beschäftigten nicht in Marburg.  

Angesichts des regionalen Strukturwandel, ist es erforderlich, auch über die Eigeninteressen der 

Universitätsstadt Marburg hinaus dazu beizutragen, dass die Region insgesamt eine positive 
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Entwicklung nimmt. Daher ist es im Interesse der Stadt als attraktiver Standort 

Entwicklungspotentiale durch interkommunale Lösungen mit Nachbarkommunen aktiv anzuregen.  

Als letzte Option gilt die Ausweisung neuer, bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen, welche 

große Bedeutung für die perspektivische Ansiedelung neuer Unternehmen hat. Sie sind auch 

erforderlich, damit der Standort Marburg im Rahmen der Standortsuche überhaupt in die engere 

Auswahl möglicher Ansiedlungen im Bereich moderner Bio-Pharma-Unternehmen kommt.  

Für eine klimagerechte Stadtentwicklung wird die bauleitplanerische Ausweisung neuer 

Erweiterungsflächen für Gewerbe und eine damit einhergehende Versiegelung von 

Außenbereichsflächen erst in Betracht gezogen, wenn die Entwicklungspotentiale im bestehenden 

Pharmastandort (Görzhäuser Hof I-III) ausgeschöpft sind („Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung“). Aufgrund der Optionierung durch BioNTech SE für ein Jahr nach 

Satzungsbeschluss des in Bearbeitung befindlichen Bauleitplanverfahrens zu Görzhäuser Hof III ist 

es erforderlich, weitere Bauleitplanverfahren am Pharmastandort erst nach Ablauf der Jahresfrist zu 

beginnen. 

Voraussetzung für die Bauleitplanung ist die Ausweisung eines „Vorranggebiets für Industrie und 

Gewerbe – Planung“ im Regionalplan. Daher müssen frühzeitig Gespräche mit dem 

Regierungspräsidium Gießen geführt werden und eine Flächenprüfung in enger Zusammenarbeit 

erfolgen. Es ist mit dem Regierungspräsidium Gießen abzustimmen, in wieweit eine mögliche 

Erweiterungsfläche „Görzhäuser Hof IV“ in den Regionalplan-Entwurf noch aufgenommen werden 

kann, oder ob ein Zielabweichungsverfahren eingeleitet werden sollte. Dies ist auch von der 

zeitlichen Dauer des aktuell laufenden Verfahrens zur Neuaufstellung des Regionalplans 

Mittelhessen abhängig. 

Zukunftsorientierte Aspekte wie erneuerbare Energien, Wasserverbrauch, Grünflächen-/ 

Versiegelungsanteil, Landschaftsbild sowie eine nachhaltige Verkehrsplanung sind als Parameter in 

der Überprüfung zu berücksichtigen. Insbesondere sind - sobald Rahmenbedingungen feststehen - 

die besonders betroffenen Stadtteile frühzeitig einzubinden. 

 

Dr. Thomas Spies Dr. Michael Kopatz 

Oberbürgermeister Stadtrat 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

 

Anlage/n 
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